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Elfter Abschnitt 
Vergehen, welche sich auf Religion 

und Weltanschauung beziehen

Deutsche Demokratische Republik

§ 166
(1) Wer öffentlich oder durch Verbreiten von 

Schriften, Tonträgern, Abbildungen oder Darstellun
gen den Inhalt des religiösen oder weltanschaulichen 
Bekenntnisses anderer in einer Weise beschimpft, die 
geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geld
strafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer öffentlich oder durch 
Verbreiten von Schriften, Tonträgern, Abbildungen 
oder Darstellungen eine im Inland bestehende Kirche 
oder andere Religionsgesellschaft oder Weltanschau
ungsvereinigung, ihre Einrichtungen oder Gebräuche 
in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den öf
fentlichen Frieden zu stören.

3. Kapitel 
Straftaten gegen die Persönlichkeit 

2. Abschnitt 
Straftaten gegen Freiheit und Würde des Menschen

§ 133
Straftaten gegen die Glaubens- und Gewissensfrei

heit und die Freiheit der Religionsausübung

(1) Wer einen Menschen mit Gewalt, durch Dro
hung mit einem schweren Nachteil oder durch Miß
brauch einer Notlage oder eines Abhängigkeitsverhält
nisses von der Teilnahme an einer religiösen Hand
lung in dem dazu bestimmten Bereich abhält, be
hindert oder zur Teilnahme an einer derartigen 
Handlung zwingt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung, 
Geldstrafe oder mit öffentlichem Tadel bestraft.

§ 167
(1) Wer
1. den Gottesdienst oder eine gottesdienstliche 

Handlung einer im Inland bestehenden Kirche oder 
anderen Religionsgesellschaft absichtlich und in grober 
Weise stört oder

(2) Ebenso wird bestraft, wer 
religiöse Handlungen in dem dazu bestimmten Be
reich böswillig stört oder

2. an einem Ort, der dem Gottesdienst einer sol
chen Religionsgesellschaft gewidmet ist, beschimpfen
den Unfug verübt,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.

(2) Dem Gottesdienst stehen entsprechende Feiern 
einer im Inland bestehenden Weltanschauungsvereini
gung gleich.

verunglimpfende Handlungen in gottesdienstlichen 
Räumen verübt.


